
Mit dem

Erinnerungs-

punkt Hexen ge-

denken wir der Zeit 

des Hexenwahns 

Ende des 16. bis Mitte des 

17. Jahrhunderts. 

Die Hexenverfolgung war in 

unserem
 Dorf besonders ausgeprägt. 

Viele Menschen m
ussten sterben.

Was waren die Ursachen? 

Lange vergangen,

doch nicht vergessen!

Dank den Unterstützern des Projektes

und allen die zur Realisierung des Erinnerungspunktes beigetragen haben.

Stiftung Zukunft, Kreis Trier-Saarburg

Ortsgemeinde Longuich

Heimat- und Verkehrsverein Longuich-Kirsch e.V.

Fernand Urhausen, Design

 

Idee und Durchführung:

Arbeitskreis Heimat und Geschichte im Heimat- und Verkehrsverein 

Longuich-Kirsch e.V.

W
ie kam

 

es zu solch 

m
enschenver-

achtenden Taten? 

Wer waren die 

Akteure für und wer 

gegen den Hexenwahn?

Machen Sie eine Zeitreise 

in die erschütternde Realität 

vergangener Tage.

Kupferstich in Friedrich Spee‘s Cautio Crim
inalis 

aus dem
 Jahr 1632 

(National Library of Scotland, Edingburgh)



Zauber- und Magieglaube 

bestanden schon vor der Zeit der 

Hexenverfolgung.

Negativ besetzt wurden sie am
 Übergang 

des Mittelalters zur Neuzeit. In dieser 

Epoche waren die Lebensbedingungen 

sehr hart. Extrem
 kalte und feuchte Witterung 

verursachte viele Missernten. Seuchen und Kriege 

taten ein Weiteres, um
 das Elend und die Not der 

Menschen zu vergrößern. 

Man suchte daher die Schuld bei den „Hexen“.

Unterstützt durch die Verbreitung passender Publikationen 

wurde eine imm
er stärkere Hexenfurcht heraufbeschworen. Hierzu 

gehörte die „Hexenbulle“(1484), in der Papst Innozenz VIII. säm
tliche 

Untaten und Verbrechen von Hexen auflistete. 

Eine andere Schrift war der 

„Hexenhamm
er“ (1486) des 

Dominikanerpaters Heinrich Kram
er, 

genannt Institoris. Diese diente der 

Legitimation der Hexenverfolgung. 

Sie befürwortete den Gebrauch der Folter 

und schrieb das Zaubereidelikt hauptsächlich 

Frauen zu. Als Rechtsgrundlage zur Durchführung der 

Prozesse kam
 die „Peinliche Hals-Gerichtsordnung“, 

die sogenannte „Carolina“ Kaiser Karls V. aus dem
 Jahr 

1532 zur Anwendung.

Vom
 M

agieglauben

zum
 Hexenwahn

Trierer Hexentanzplatz

Kupferstich aus 

Thomas Sigfridus 

Erfurt 1594



Förderer und Gegner

des Hexenwahns

Trier und 

Umgebung 

erlebten zwischen 

1586 und 1596 

einen Höhepunkt der 

Hexenverfolgung. 1589 

erschien das Buch „Tractatus 

de confessionibus maleficorum
 

et sagarum“ (Bekenntnisse der 

Zauberer und Hexen) 

des Trierer Weihbischofs Peter 

Binsfeld. 

Er stellte die tatsächliche Existenz von Hexen außer Frage 

und rechtfertigte deren Anzeigen (Besagen) und 

Folterung.

Ein m
utiger Gegner dieses Hexenwahns war der 

Trierer Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld 

(1591-1635). Besonders durch seine 

käm
pferische Schrift von 1631 „Cautio 

Crim
inalis“ (rechtliches Bedenken wegen 

der Hexenprozesse) begann ein 

Um
denken (Grab und Denkm

al 

Jesuitenkirche Trier).

In der Zeit des 30-jährigen 

Krieges (1618-1648) 

flam
m

te die Hexenver-

folgung nochm
al kurz, 

aber weniger stark, 

auf.

aber weniger stark, 

auf.



Der schwarze Reichsadler 

im
 Abtswappen (Toreingang 

des Longuicher Maxim
inerhofes) 

unterm
auerte diesen Anspruch 

ausdrücklich. 

Auch die um
fangreichen St. Maxim

iner 

Hexenprozessakten dienten dem
 Ziel, die 

eigene Hochgerichtsbarkeit zu dokum
entieren. 

Im
 „Hexenregister“ des Claudius Musiel 

(ab 1594 m
axim

inischer Am
tm

ann) 

finden sich viele Longuicher und 

Kirscher Nam
en.

Longuich und Kirsch 

gehörten zum
 

Herrschaftsbereich der 

Reichsabtei St. Maxim
in in Trier. 

Zwischen dieser und

dem
 Erzbischof kam

 es zu teils 

bewaffneten Auseinandersetzungen. 

Grund war der Anspruch der Abtei auf ihre 

Reichsunm
ittelbarkeit, die der Erzbischof nicht 

anerkennen wollte.

Die Maxim
iner bestanden darauf, dass 

geistliche Dinge der päpstlichen 

Gerichtsbarkeit unterstehen sollten, 

dem
gegenüber weltliche nur 

der kaiserlichen.

Die Rolle der Reichsabtei

St. M
axim

in

St. M
axim

in 

auf einem
 Gerichtsbild 

von 1589.

Städtisches M
useum

 

Trier

W
appen 

am
 M

axim
inerhof

in Longuich

St. M
axim

in 

auf einem
 Gerichtsbild 

von 1589.

Städtisches M
useum

 

Trier

von 1589.

Städtisches M
useum

 

Trier



Diesem
 

folgte 
regelm

äßig 

der Tod durch 

Verbrennen. 

Als Gnadenerweis galt die 

vorhergehende Strangulierung.

Die Prozesskosten m
ussten die 

Beschuldigten und deren Fam
ilien 

tragen. Nachweislich bereicherten sich 

Ankläger und Am
tsleute daran.

In den zehn Jahren der 

ersten Verfolgungswelle 

(1586-1596) wurden in 

Longuich und Kirsch laut Musiel-

Register ca. 80 Personen angeklagt 

und hingerichtet. Dies entsprach rund 

einem
 Drittel der dam

als in Longuich 

und Kirsch lebenden Menschen.

Dem
 Maxim

iner Am
tm

ann standen während 

eines Prozesses 14 Schöffen und 14 

Geschworene zur Seite. 

Geständnisse wurden durch 

wiederholte schwere Folterungen 

erzwungen. 

Auf der Burg im
 

benachbarten Fell wurde 

das Urteil gesprochen. 
Schreckstein 

auf dem
 Galgenberg 

bei Fell, heute 

Goldberg

Geschehnisse rund um
 

Longuich-Kirsch

Situations 

Zeichnung von 

den teutschen 

und französischen 

Positionen in der Ge-

gend um
 Trier und Saar-

burg im
 Jahr 1793 und 1794

das Urteil gesprochen. 
Schreckstein 

auf dem
 Galgenberg 

bei Fell, heute 

Goldberg




